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 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Bauausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Dobin am See 
(Vorberatung)

01.02.2023

Gemeindevertretung Gemeinde Dobin am See (Entscheidung) 15.02.2023

Sachverhaltsdarstellung:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dobin am See hat am 13.04.2022 in öffentlicher 
Sitzung den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Feriensiedlung OT 
Retgendorf Kiefernweg1 – 13“ und den Entwurf der dazugehörigen Begründung gebilligt und 
beschlossen, diese nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
 
Die Planunterlagen haben in der Zeit vom 09.05.2022 bis 14.06.2022 öffentlich ausgelegen.
Die Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt. Die vorgebrachten Anregungen und 
Hinweise wurden berücksichtigt und zur Kenntnis genommen, ein entsprechender 
Abwägungsbeschluss (Zwischenabwägung) wurde durch die Gemeinde am 27.10.2022 
gefasst.
 
Aufgrund der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises wurde 
anschließend ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet und der Begründung 
beigefügt.
Der geänderte Entwurf hat in der Zeit vom 05.12. – 20.12.2022 erneut und verkürzt öffentlich 
ausgelegen.
Gleichzeitig wurde eine eingeschränkte Trägerbeteiligung des Landkreises durchgeführt.
Die vorgebrachten Anregungen und Hinweise wurden berücksichtigt und zur Kenntnis 
genommen (sh. Abwägungstabelle)

Der Gemeindevertretung wird vorgeschlagen, nachfolgenden Abwägungsbeschluss zu 
fassen.
 

Finanzielle Auswirkungen: keine  



Anlage/n:
Abwägungstabelle

 

Beschlussvorschlag:
1. Die während der erneuten Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 
„Feriensiedlung OT Retgendorf Kiefernweg1 – 13“ vorgebrachten Anregungen und Hinweise 
der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit hat die Gemeinde Dobin am See mit 
folgendem Ergebnis geprüft:
Die Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust – Parchim mit Hinweisen wird zur Kenntnis 
genommen:
2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dobin am See beschließt über die Abwägung 
der Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß der 
vorliegenden Zusammenstellung.
3. Das Ergebnis der Abwägung ist den Trägern öffentlicher Belange und der 
Öffentlichkeit, die Anregungen und Hinweise zu diesem Planvorhaben vorgebracht haben, 
mitzuteilen.
 



Anlage 1 zum Beschluss 2023 ………… 1. Änderung zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 5 "Feriensiedlung OT Retgendorf Kiefernweg 1 - 13" der Gemeinde Dobin am See

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB

1. Änderung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 5  1   Stellungnahmen mit abwägungsrelevanten Anregungen

"Feriensiedlung OT Retgendorf Kieferweg 1 - 13" der Gemeinde Dobin am See  2   Stellungnahmen mit Anregungen/ mit Hinweisen

Entwurf (Stand: August 2022)  3   Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise

Träger öffentlicher Belange Aufforderung Posteingang Schreiben v. 

1 2 3

1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 21.11.2022 20.12.2022 X

2 Landkreis Ludwigslust-Parchim, Fachdienst 68 Naturschutz und 20.12.2022 X

Landschaftspflege

eingeschränte Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und erneute verkürzte öffentliche Auslegung 

AbwägungLfd. Nr. 

Abwägung Stellungnahmen TöB zum Entwurf vom August 2022 1



Anlage 1 zum Beschluss 2023 ………… 1. Änderung zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 5 "Feriensiedlung OT Retgendorf Kiefernweg 1 - 13" der Gemeinde Dobin am See

Lfd. Stellungnahme von/ vom Behandlung der Stellungnahme Entscheidung/ Beschluss

Nr.

1

zu 1.1

Keine Bedenken/ Hinweise Zur Kenntnis zu nehmen.

1.1  

1.2  zu 1.2

keine Einwände Zur Kenntnis zu nehmen.

1.3  

zu 1.3

keine Anregungen/ Bedenken Zur Kenntnis zu nehmen.

eingeschränte Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und erneute verkürzte öffentliche Auslegung 

Abwägung Stellungnahmen TöB zum Entwurf vom August 2022 2



Anlage 1 zum Beschluss 2023 ………… 1. Änderung zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 5 "Feriensiedlung OT Retgendorf Kiefernweg 1 - 13" der Gemeinde Dobin am See

Lfd. Stellungnahme von/ vom Behandlung der Stellungnahme Entscheidung/ Beschluss

Nr.

zu 1.4 

1 1.4  Unter Berücksichtigung der Hinweise im Text Teil B keine Bedenken. Zur Kenntnis zu nehmen.

1.5  zu 1.5 

keine Einwände Zur Kenntnis zu nehmen.

1.6  zu 1.6

Die Auflagen der Immissionsschutzbehörde wurden bereits berücksichtigt und Zur Kenntnis zu nehmen.

in den Teil B (Text) aufgenommen.

eingeschränte Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und erneute verkürzte öffentliche Auslegung 

Abwägung Stellungnahmen TöB zum Entwurf vom August 2022 3



Anlage 1 zum Beschluss 2023 ………… 1. Änderung zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 5 "Feriensiedlung OT Retgendorf Kiefernweg 1 - 13" der Gemeinde Dobin am See

Lfd. Stellungnahme von/ vom Behandlung der Stellungnahme

Nr.

1

1.7  zu 1.7

Hinweis auf sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege, Zur Kenntnis zu nehmen.

keine weiteren Hinweise oder Bedenken.

eingeschränte Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und erneute verkürzte öffentliche Auslegung 

Abwägung Stellungnahmen TöB zum Entwurf vom August 2022 4



Anlage 1 zum Beschluss 2023 ………… 1. Änderung zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 5 "Feriensiedlung OT Retgendorf Kiefernweg 1 - 13" der Gemeinde Dobin am See

Lfd. Stellungnahme von/ vom Behandlung der Stellungnahme Entscheidung/ Beschluss

Nr.

2

2.1 zu 2.1

wie 1.4 

Unter Berücksichtigung der Hinweise im Text Teil B keine Bedenken. Zur Kenntnis zu nehmen.

eingeschränte Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und erneute verkürzte öffentliche Auslegung 

Abwägung Stellungnahmen TöB zum Entwurf vom August 2022 5
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